
VERORDNUNG (EU) Nr. 568/2010 DER KOMMISSION 

vom 29. Juni 2010 

zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 767/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich des Verbots, Proteinerzeugnisse, die aus auf n-Alkanen gezüchteten Hefen der 
Art Candida gewonnen werden, in Verkehr zu bringen oder in der Tierernährung zu verwenden 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 767/2009 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über das 
Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln, zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäi
schen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richt
linien 79/373/EWG des Rates, 80/511/EWG der Kommission, 
82/471/EWG des Rates, 83/228/EWG des Rates, 93/74/EWG 
des Rates, 93/113/EG des Rates und 96/25/EG des Rates und 
der Entscheidung 2004/217/EG der Kommission ( 1 ), insbeson
dere auf Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 767/2009 enthält allgemeine 
Anforderungen an die Sicherheit und Vermarktung von 
Lebensmitteln. Insbesondere enthält sie ein Verzeichnis 
der Materialien, deren Inverkehrbringen oder Verwen
dung in der Tierernährung beschränkt oder verboten ist. 

(2) Die Richtlinie 82/471/EWG des Rates ( 2 ) und die Ent
scheidung 85/382/EWG der Kommission vom 10. Juli 
1985 über das Verbot von aus auf n-Alkanen gezüchte
ten Hefen der Art „Candida“ gewonnenen Proteinerzeug
nissen in der Tierernährung ( 3 ) verbieten das Inverkehr
bringen und die Verwendung in der Tierernährung von 
Proteinerzeugnissen, die aus auf n-Alkanen gezüchteten 
Hefen der Art Candida gewonnen werden. Grund für 
dieses Verbot ist, dass bestimmte Stämme der auf n-Al
kanen gezüchteten Hefen der Art Candida pathogen sind, 
unter bestimmten Umständen Überempfindlichkeitsreak
tionen auslösen können und daher potenzielle Gefahren 
für die Gesundheit von Tier und Mensch bergen. 

(3) Da es weder neue technische Entwicklungen gibt noch 
neue Erkenntnisse, denen zufolge die Verwendung sol
cher Proteinerzeugnisse in der Tierernährung sicher wäre, 
sollten das Inverkehrbringen und die Verwendung dieser 
Produkte weiterhin verboten werden und sollte die Ver
ordnung (EG) Nr. 767/2009 ein entsprechendes Verbot 
festlegen. 

(4) Zur Begrenzung der Risiken im Zusammenhang mit Fut
termitteln wurde das Verzeichnis der Materialien, deren 
Inverkehrbringen oder Verwendung in der Tierernährung 
verboten ist, aus der Entscheidung 2004/217/EG der 
Kommission ( 4 ) in den Anhang III Kapitel 1 der Verord
nung (EG) Nr. 767/2009 übernommen. 

(5) Anhang III Kapitel 1 Nummern 5 und 6 der Verordnung 
(EG) Nr. 767/2009 sollten an die Entscheidung 
2004/217/EG angepasst werden. 

(6) Die Verordnung (EG) Nr. 767/2009 sollte daher entspre
chend geändert werden. 

(7) Aus Gründen der Klarheit sollte die Entscheidung 
85/382/EWG aufgehoben werden. 

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang III Kapitel 1 der Verordnung (EG) Nr. 767/2009 wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Nummern 5 und 6 erhalten folgende Fassung: 

„5. Alle Abfälle, die in den verschiedenen Phasen der Be
handlung von kommunalem, häuslichem oder industriel
lem Abwasser gemäß Artikel 2 der Richtlinie 
91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die 
Behandlung von kommunalem Abwasses (*) gewonnen 
wurden, unabhängig davon, ob diese Abfälle weiter ver
arbeitet wurden, und unabhängig vom Ursprung des Ab
wassers (**);
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( 1 ) ABl. L 229 vom 1.9.2009, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 213 vom 21.7.1982, S. 8. 
( 3 ) ABl. L 217 vom 14.8.1985, S. 27. ( 4 ) ABl. L 67 vom 5.3.2004, S. 31.



6. fester Siedlungsmüll (***), wie z. B. Hausmüll; 

___________ 
(*) ABl. L 135 vom 30.5.1991, S. 40. 

(**) Der Begriff ‚Abwasser‘ bezieht sich nicht auf ‚Pro
zesswasser‘, d. h. Wasser aus unabhängigen Leitun
gen in Lebensmittel- oder Futtermittelbetrieben; so
fern in diesen Leitungen Wasser geführt wird, darf 
zur Tierernährung nur genusstaugliches und saube
res Wasser gemäß Artikel 4 der Richtlinie 98/83/EG 
des Rates vom 3. November 1998 über die Qualität 
von Wasser für den menschlichen Gebrauch ver
wendet werden (ABl. L 330 vom 5.12.1998, 
S. 32). In fischverarbeitenden Betrieben kann in 
diesen Leitungen auch sauberes Meerwasser gemäß 
Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 über Lebensmittelhygiene geführt 
werden (ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 1). Prozess
wasser darf nur dann in der Tierernährung verwen
det werden, wenn es Futtermittel- oder Lebensmit
tel-Ausgangserzeugnisse enthält und technisch frei 

von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie 
sonstigen Stoffen ist, die in den Vorschriften über 
Tierernährung nicht zugelassen sind. 

(***) Mit dem Begriff, ‚fester Siedlungsmüll‘ sind nicht, 
‚Küchen- und Speiseabfälle‘ gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1774/2002 gemeint.“ 

2. Folgende Nummer 8 wird angefügt: 

„8. Proteinerzeugnisse, die aus auf n-Alkanen gezüchteten 
Hefen der Art Candida gewonnen werden.“ 

Artikel 2 

Die Entscheidung 85/382/EWG wird aufgehoben. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. September 2010. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 29. Juni 2010 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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